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3 Plansatz 

 

3.1.2 (Z) Grünzäsuren  

Die in der Raumnutzungskarte dargestellten Grünzäsuren sollen im Zusammenwirken mit den regiona-

len Grünzügen ausreichende Freiräume zwischen aufeinanderfolgenden Siedlungsbereichen sichern. 

Sie dienen gleichzeitig der Vernetzung der regionalen Grünzüge und sollen die ökologischen Aus-

gleichsfunktionen der wohnungsnahen Landschaftsbereiche erhalten und verbessern. In den Grünzäsu-

ren finden daher keine Siedlungs- und Gewerbeentwicklungen oder sonstige Beeinträchtigungen die-

ser Funktionen statt. Die parzellenscharfe Abgrenzung der Grünzäsuren gegen die Siedlungsbereiche 

erfolgt in der kommunalen Landschafts- und Bauleitplanung. 

Im Zuge der Entwicklungsachsen werden in folgenden Bereichen Grünzäsuren ausgewiesen: 

[…] 

16 östlich Westerhofen, westlich Lauchheim, 

[…] 

Grünzäsur 16 

Lage: östlich Westerhofen, westlich Lauchheim 

Breite: rd. 500 200 – 500m 

Ziel der Grünzäsur: Erhalt ausreichend großer, relativ unbelasteter Freiräume westlich Lauchheim 

aus kleinklimatischen, landschaftsökologischen und landschaftsästhetischen 

Gründen. Erhalt des typischen Landschaftsbildes der Jagstaue und des Alb-

traufs um die Kapfenburg. Erhalt einer Grünbrücke zwischen den talbegleiten-

den Regionalen Grünzügen sowie Sicherung landwirtschaftlicher Vorrangbe-

reiche; Sicherung eines attraktiven Erholungsbereichs durch Abgrenzung und 

Gliederung des Siedlungsbereichs Westerhofen/ Lauchheim. 

Begründung: Das charakteristische Landschaftsensemble aus Jagstaue und Albtrauf mit der 

Kapfenburg soll als Erholungsbereich, der Bereich der Jagstaue mit zahlreichen 

Bach- und Gehölzbiotopen soll aus landschaftsökologischen Gründen erhalten 

bleiben. 


